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Steuerberaterverband Hamburg

Präambel

am 3.1.1947 wurde der „Verband deutscher steuerberater und 

Buchsachverständiger e. V.“ gegründet und am 18.10.1948 in den 

„Verband der Buchsachverständigen und helfer in steuersachen in 

der hansestadt hamburg (VdB) e. V.“ umbenannt. eine weitere um-

benennung erfolgte am 24.8.1950 in den „Verband der steuerbera-

tenden Berufe, sitz hamburg (VdB) e. V.“.

am 9.6.1947 wurde der „Verein der steuerberater e. V.“ gegründet.

der „Verband der steuerberatenden Berufe, sitz hamburg (VdB)  

e. V.“ und der „Verein der steuerberater e.V.“ haben sich mit Wirkung 

zum 31.12.1975 aufgelöst, um die Mitglieder ab dem 1.1.1976 in den 

bereits am 11.7.1961 gegründeten Berufsverband „deutscher steuer-

beraterverein e. V.“ zusammenzuschließen.

seit dem 10.10.1977 führt der Verband seinen heutigen namen: 

„steuerberaterverband hamburg e. V.“.

§ 1 

name, Sitz und geschäftsjahr

1. der Verband führt den namen

 steuerberaterverband hamburg e.V.

2. der Verband hat seinen sitz in hamburg.

3.  er ist im Vereinsregister beim amtsgericht hamburg 

 eingetragen.

4. geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 

zweck und aufgaben

1.  Zweck des Verbands ist die Wahrung, Pflege und Förderung der 

beruflichen und wirtschaftlichen angelegenheiten des steuerbe-

ratenden Berufs.

2. aufgaben des Verbands sind insbesondere

 a.  die Wahrnehmung der berufspolitischen und wirtschaftlichen 

anliegen der Berufsangehörigen;

 b.  fachliche und berufliche Förderung, Fortbildung und Beratung 

der Mitglieder und deren Mitarbeiter;

 c.  Mitwirkung bei der gestaltung des Berufs-, steuer-, und Wirt-

schaftsrechts;

 d. Öffentlichkeitsarbeit für den Berufsstand;

 e.  Zusammenarbeit mit organisationen des Berufsstands und 

ihm nahestehenden Berufen;

 f. Pflege der Berufsgemeinschaft;

 g.  Mitwirkung bei einer qualifizierten ausbildung des Berufs-

nachwuchses.

3.  der Verband kann im rahmen seiner satzungsgemäßen Zwecke 

und aufgaben auch gesellschaften gründen, Beteiligungen an 

gesellschaften oder Mitgliedschaften eingehen.

§ 3 

Mitgliedschaft

1. der Verband besteht aus

 a. ordentlichen Mitgliedern (abs. 2)

 b. außerordentlichen Mitgliedern (abs. 3)

 c. Fördermitgliedern (abs. 4)

 d. ehrenmitgliedern (abs. 5)

2.  ordentliches Mitglied des Verbands kann jede(r) steuerberater(in), 

steuerbevollmächtigte(r), steuerberatungsgesellschaft, steuer-

beratersozietät und jede Partnerschaftsgesellschaft von steuer-

beratern werden. 

3. außerordentliches Mitglied des Verbands kann werden

 a.  jeder(r) rechtsanwalt/rechtsanwältin, Wirtschaftsprüfer(in) 

oder vereidigte(r) Buchprüfer(in);

 b. jede Wirtschaftsprüfungs- und Buchprüfungsgesellschaft;

 c.  jede(r) hochschullehrer(in), der/die auf dem gebiet des steu-

errechts lehrt;

 d.  jeder, der sich in der ausbildung zum/zur steuerberater(in) 

befindet.

  der Vorstand ist berechtigt, auch andere natürliche oder juris-

tische Personen als außerordentliche Mitglieder aufzunehmen. 

dies gilt auch für Personengesellschaften, soweit diese rechts-

fähig sind.

4.  Fördermitglieder können werden: Partner, gesellschafter und an-

gestellte von ordentlichen Mitgliedern, die als steuerberater(in) 

oder steuerbevollmächtigte(r) bestellt sind.

5.  ordentliche und außerordentliche Mitglieder können nach Maß-

gabe von § 4 abs. 2 ehrenmitglieder werden.

Satzung
Steuerberaterverband Hamburg e.V.
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§ 4 

Erwerb der Mitgliedschaft

1.  die ordentliche-, außerordentliche- und die Fördermitgliedschaft 

sind schriftlich beim Verband zu beantragen. die aufnahme kann 

sowohl durch das Präsidium als auch durch den Vorstand erfol-

gen. die ablehnung eines aufnahmeantrags kann nur durch den 

Vorstand erfolgen. dem antragsteller ist zuvor gelegenheit zur 

anhörung zu geben.

2.  auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung 

eine Person, die die Voraussetzung zur ordentlichen oder au-

ßerordentlichen Mitgliedschaft erfüllt, wegen ihres besonderen 

Verdienstes für das steuer- oder Berufsverbandswesen zum eh-

renmitglied wählen.

§ 5 

Rechte und Pflichten der Mitglieder

1.  ordentliche Mitglieder können die sich aus der Mitgliedschaft er-

gebenden satzungsgemäßen rechte wahrnehmen und haben die 

aus dieser satzung resultierenden Pflichten. steuerberatungs-

gesellschaften, steuerberatersozietäten und Partnerschaftsge-

sellschaften von steuerberatern haben zur Wahrnehmung ihrer 

Mitgliedschaftsrechte einen Vertreter zu bestellen. der Vertreter 

muss als steuerberater(in) oder steuerbevollmächtigte(r) bestellt 

sein. er muss seine Vertretungsberechtigung durch schriftliche 

Vollmacht - die auch bei der geschäftsstelle hinterlegt sein kann 

- nachweisen. 

2.  außerordentliche Mitglieder haben die rechte und Pflichten der 

ordentlichen Mitglieder, jedoch kein stimm- und Wahlrecht. 

3.  Für Fördermitglieder gelten die Mitgliedschaftsrechte und -pflich-

ten nach dieser satzung nicht, soweit diese satzung nicht aus-

drücklich rechte und Pflichten vorsieht. sie haben auch kein 

stimm- und Wahlrecht.

4.  ehrenmitglieder haben die rechte und Pflichten von ordentlichen 

Mitgliedern, soweit diese satzung nichts anderes bestimmt.

§ 6 

Mitgliedsbeiträge

1.  Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. die höhe der Bei-

träge wird von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

2.  Förder- und ehrenmitglieder sowie ehrenpräsidenten (§ 20) sind 

von der Beitragspflicht befreit. 

3. das nähere regelt die Beitragsordnung.

§ 7 

Beendigung der Mitgliedschaft

1. die Mitgliedschaft (§ 3) endet

 a. mit dem tod des Mitglieds

 b. durch austritt

 c. durch ausschluss

 d.  bei Fortfall der in § 3 abs. 2 - 4 genannten Voraussetzungen.

2.  der austritt erfolgt durch schriftliche erklärung gegenüber dem 

Verband. er ist nur zum schluss eines Kalenderjahrs unter einhal-

tung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig.

3.  ein Mitglied (§ 3 abs. 1) kann durch das Präsidium mit sofortiger 

Wirkung aus wichtigem grund aus dem Verband ausgeschlos-

sen werden, wenn der wichtige grund die Fortführung der Mit-

gliedschaft für den Verband oder seine Mitglieder unzumutbar 

erscheinen lässt. ein solcher wichtiger grund liegt insbesondere 

dann vor, wenn 

 a.  das Mitglied den Verbandszwecken oder Verbandsinteressen 

grob zuwider handelt;

 b.  es durch sein Verhalten das ansehen des Berufsstandes er-

heblich beeinträchtigt oder schädigt;

 c.  es trotz Mahnung länger als sechs Monate mit seiner Bei-

tragszahlung im rückstand ist;

 d.  es trotz Mahnung länger als sechs Monate mit der Zahlung 

eines entgelts für eine Veranstaltung, lieferung oder leistung 

des Verbands im rückstand ist;

  dem Mitglied ist vor seinem ausschluss gelegenheit zur anhö-

rung zu geben. das Präsidium hat vor seiner entscheidung über 

den ausschluss den Vorstand anzuhören. 

§ 8 

Organe und Vertretung des Verbands

1. organe des Verbands sind 

 a. die Mitgliederversammlung (§§ 9-11)

 b. das Präsidium (§§ 12-14) 

 c. der Vorstand (§§ 15-17)
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2.  gesetzlicher Vorstand isd. § 26 abs. 1 BgB sind die Mitglieder 

des Präsidiums. 

3.  der Verband wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten isd. 

§ 26 abs. 2 BgB durch den Präsidenten allein oder zwei Präsidi-

umsmitglieder gemeinschaftlich. 

4.  die Mitglieder des Präsidiums und des Vorstands üben ein  

ehrenamt aus. sie haben anspruch auf eine Vergütung und Kos-

tenersatz. die höhe der Vergütung beschließt die Mitglieder- 

versammlung.

5.  Mitglied von Präsidium und Vorstand können nur natürliche Per-

sonen werden, die dem Verband in den letzten 24 Monaten vor 

der Wahl durchgehend angehört haben. ein bestellter Vertreter 

(§ 5 abs. 1) kann Mitglied von Präsidium oder Vorstand werden, 

wenn die von ihm vertretene gesellschaft dem Verband in den 

letzten 24 Monaten vor der Wahl durchgehend angehört hat.

6.  die Mitglieder des Präsidiums müssen Mitglied der steuer- 

beraterkammer hamburg Kdör sein.

§ 9 

Mitgliederversammlung

1.  teilnahmeberechtigt an der Mitgliederversammlung sind sämt- 

liche in § 3 abs. 1 benannten Mitglieder. steuerberatungsge-

sellschaften, steuerberatersozietäten und Partnerschaftsgesell-

schaften von steuerberatern werden in der Mitgliederversamm-

lung durch ihren Vertreter (§ 5 abs. 1) vertreten. 

2. die Mitgliederversammlung ist zuständig für

 a.  die Wahl der Präsidiumsmitglieder und der weiteren 

  Vorstandsmitglieder;

 b. die genehmigung des Jahresabschlusses;

 c. die entlastung des Präsidiums und des Vorstands;

 d. die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge;

 e.  die Festsetzung der Vergütung der Präsidiums- und 

  Vorstandsmitglieder;

 f. die genehmigung des haushaltsplans;

 g. die Wahl der rechnungsprüfer und ihrer Vertreter;

 h. die Änderung oder neufassung der satzung;

 i.  den erlass oder die neufassung der Beitragsordnung und 

  der Wahlordnung;

 j. die auflösung des Verbands;

 k.  sämtliche ihr an anderer stelle der satzung übertragenen 

aufgaben.

3.  auf die Mitgliederversammlung finden die §§ 32-35 BgB anwen-

dung, soweit diese satzung nichts anderes bestimmt.

§ 10 

Einberufung der Mitgliederversammlung

1.  die Mitgliederversammlung ist alljährlich mindestens einmal ein-

zuberufen. ort, Zeit und tagesordnung bestimmt das Präsidium. 

2.  das Präsidium hat eine Mitgliederversammlung einzuberufen, 

wenn  

 a. der Vorstand dies beantragt;

 b.  die einberufung unter angabe von gründen von mehr als ei-

nem Viertel der ordentlichen Mitglieder beantragt wird. 

  die einberufung hat in diesen Fällen innerhalb von drei Monaten 

nach antragstellung stattzufinden.

3.  die einberufung erfolgt durch das Präsidium mit einer Frist von 

vier Wochen unter Bekanntgabe der tagesordnung durch einfa-

che Mitteilung an die Mitglieder. die einberufung kann sowohl 

schriftlich, per telefax oder auf elektronischem Wege (e-Mail) 

erfolgen. Für die Wahrung der Frist ist die absendung der einbe-

rufung maßgebend.

4.  anträge und ergänzungen zur tagesordnung müssen spätestens 

zwei Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung bei der ge-

schäftsstelle eingehen, anträge auf Änderung der satzung, der 

Wahl- oder Beitragsordnung spätestens drei Wochen vorher. hie-

rüber sind die Mitglieder unverzüglich zu unterrichten. Über die 

aufnahme fristgemäß eingereichter anträge und ergänzungen in 

die tagesordnung entscheidet sodann die Mitgliederversamm-

lung.

§ 11 

ablauf der Mitgliederversammlung 

und Beschlussfassung

1.  die Mitgliederversammlung wird durch den Präsidenten, bei des-

sen Verhinderung durch den Vizepräsidenten, ersatzweise durch 

das dienstälteste anwesende Präsidiumsmitglied, weiter ersatz-

weise durch das dienstälteste anwesende Vorstandsmitglied ge-

leitet. 

2.  Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist 

beschlussfähig. stimmberechtigt sind alle anwesenden ordent- 

lichen Mitglieder. Jedes ordentliche Mitglied hat eine stimme. 
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2.  das Präsidium ist für alle angelegenheiten des Verbands zustän-

dig, soweit sie nicht durch die satzung einem anderen Verbands-

organ ausdrücklich zugewiesen sind. 

3.  das Präsidium wählt aus dem Kreis des Vizepräsidenten und der 

weiteren Präsidiumsmitglieder einen schatzmeister.

4.  das Präsidium kann dem Vorstand weitere aufgaben übertra-

gen.

§ 14 

Beschlüsse des Präsidiums

1.  Beschlüsse des Präsidiums werden in sitzungen (abs. 2) oder im 

umlaufverfahren (abs. 4) gefasst.

2.  sitzungen des Präsidiums werden einberufen durch den Präsi-

denten oder den Vizepräsidenten. das Präsidium ist in seinen 

sitzungen beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglie-

der anwesend sind. die sitzungen werden geleitet durch den Prä-

sidenten, ersatzweise durch den Vizepräsidenten. 

3.  Beschlüsse des Präsidiums werden mit der Mehrheit der ab-

gegebenen stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei 

stimmengleichheit entscheidet die stimme des sitzungsleiters. 

stimmenthaltungen und ungültige stimmen gelten als nicht ab-

gegebene stimmen.

4.  außerhalb von sitzungen kann das Präsidium Beschlüsse auch 

schriftlich, per telefax oder auf elektronischem Wege (e-Mail) 

fassen, wenn sämtliche Präsidiumsmitglieder dieser Form der 

Beschlussfassung zustimmen. 

5.  die Beschlüsse des Präsidiums sind zu protokollieren. das Proto-

koll ist durch den sitzungsleiter zu unterzeichnen.

6.  das Präsidium ist berechtigt, sich eine geschäftsordnung zu ge-

ben.

§ 15 

Vorstand

1. der Vorstand besteht aus 

 a. den Mitgliedern des Präsidiums (§ 12 abs. 1)

 b. bis zu acht weiteren Vorstandsmitgliedern.

das stimmrecht ist nicht übertragbar und kann - mit ausnahme 

des bestellten Vertreters (§ 5 abs. 1) - nicht durch einen Bevoll-

mächtigten wahrgenommen werden.

3.  Beschlüsse der Mitgliederversammlung können nur gefasst wer-

den, wenn die Beschlussfassung zuvor ordnungsgemäß in der ta-

gesordnung angekündigt oder die tagesordnung nach Maßgabe 

des § 10 abs. 4 ordnungsgemäß ergänzt wurde. Beschlüsse wer-

den mit einfacher Mehrheit der abgegebenen stimmen gefasst. 

Zur Änderung der satzung ist eine Mehrheit von zwei dritteln der 

abgegebenen stimmen erforderlich. stimmenthaltungen und un-

gültige stimmen gelten als nicht abgegebene stimmen.

4.  die stimmabgabe in der Mitgliederversammlung erfolgt durch 

handzeichen der stimmberechtigten Mitglieder. abweichend von 

satz 1 erfolgt eine schriftliche stimmabgabe, wenn auf Befragen 

des Versammlungsleiters die Mehrheit der anwesenden, stimm-

berechtigten Mitglieder eine solche geheime Wahl verlangt. der 

Versammlungsleiter hat die Befragung der Mitgliederversamm-

lung nur auf antrag eines oder mehrerer anwesender Mitglieder 

durchzuführen. auf die Frage des Versammlungsleiters erklären 

sich die eine geheime Wahl verlangenden Mitglieder durch hand-

zeichen. 

5.  Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren 

und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen.

§ 12 

Präsidium

1. das Präsidium besteht aus  

 a. dem Präsidenten

 b. dem Vizepräsidenten

 c. und zwei weiteren Präsidiumsmitgliedern

2.  die Mitglieder des Präsidiums werden durch die Mitgliederver-

sammlung gewählt. das Weitere regeln § 18 und die Wahlord-

nung.

§ 13 

aufgaben des Präsidiums

1.  das Präsidium führt die geschäfte des Verbands. der Präsident 

und die Präsidiumsmitglieder vertreten den Verband nach Maß-

gabe des § 8 abs. 3. das Präsidium wird vertreten durch den 

Präsidenten allein oder zwei Präsidiumsmitglieder gemeinschaft-

lich.
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3.  Beschlüsse des Vorstands werden - soweit diese satzung nichts 

anderes vorsieht - mit der Mehrheit der abgegebenen stimmen 

der anwesenden Vorstandsmitglieder gefasst. Bei stimmen-

gleichheit entscheidet die stimme des sitzungsleiters. stimment-

haltungen und ungültige stimmen gelten als nicht abgegebene 

stimmen. 

4.  außerhalb von sitzungen kann der Vorstand Beschlüsse auch 

schriftlich, per telefax oder auf elektronischem Wege (e-Mail) 

fassen, wenn sämtliche Vorstandsmitglieder dieser Form der Be-

schlussfassung zustimmen. 

5.  Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren und vom sit-

zungsleiter zu unterzeichnen.

6.  der Vorstand ist berechtigt, sich eine geschäftsordnung zu ge-

ben.

§ 18 

Wahl und amtsdauer des Präsidiums und  

der weiteren Vorstandsmitglieder

1.  die Mitglieder des Präsidiums und die weiteren Vorstandsmitglie-

der (§ 15 abs. 1 b) werden durch die Mitgliederversammlung auf 

eine dauer von vier Jahren - vom tage der Wahl an gerechnet 

- gewählt. die gewählten verbleiben auch nach ablauf der amts-

dauer bis zu einer neuwahl durch die Mitgliederversammlung im 

amt. 

2.  als Mitglied des Präsidiums oder des Vorstandes kann nur ge-

wählt werden, wer zuvor zur Wahl vorgeschlagen wurde. das 

Vorschlagsrecht für Mitglieder des Präsidiums hat jedes Mitglied 

(§ 3 abs. 1). Jede Bezirksgruppe hat ein Vorschlagsrecht für ein 

weiteres Vorstandsmitglied (§ 15 abs. 1 b). Für die übrigen Vor-

standsmitglieder liegt das Vorschlagsrecht beim Präsidium. 

3.  Wahlvorschläge nach abs. 2 müssen spätestens zwei Wochen vor 

dem Beginn der Mitgliederversammlung bei der geschäftsstelle 

eingehen. liegen nach ablauf dieser Frist weniger Wahlvorschlä-

ge vor, als die satzungsgemäße Zahl der Präsidiumsmitglieder  

(§ 12 abs. 1) erfordert, oder haben einzelne Bezirksgruppen von 

ihrem Vorschlagsrecht nach abs. 2 für die weiteren Vorstands-

mitglieder ganz oder teilweise keinen gebrauch gemacht, können 

Wahlvorschläge noch in der Mitgliederversammlung durch jedes 

anwesende Mitglied (§ 3 abs. 1) erhoben werden. gleiches gilt, 

wenn nach abs. 2 vorgeschlagene Kandidaten im rahmen des 

Wahlverfahrens nicht die erforderliche stimmenmehrheit erhal-

ten.

2.  die weiteren Vorstandsmitglieder (abs. 1 b) werden durch die 

Mitgliederversammlung gewählt. das nähere regeln § 18 und die 

Wahlordnung. 

§ 16 

aufgaben des Vorstands

1.  der Vorstand berät und unterstützt das Präsidium bei der ge-

schäftsführung des Verbands. er hat ferner die ihm aufgrund die-

ser satzung oder durch das Präsidium übertragenen aufgaben. 

2.  der Vorstand soll vor allen entscheidungen, die wesentliche an-

gelegenheiten des Verbands betreffen und die über die alltäg- 

liche geschäftsführung hinausgehen, durch das Präsidium ange-

hört werden. dies gilt insbesondere für 

 a.  die Vorbereitung und durchführung der Mitgliederversamm-

lung;

 b. die aufstellung des haushaltsplans;

 c. die erstellung des Jahresberichts;

 d.  abschluss und Kündigung von Verträgen von erheblicher wirt-

schaftlicher Bedeutung.

 3.  in dringenden Fällen kann das Präsidium entscheidungen nach 

abs. 2 auch ohne vorhergehende anhörung des Vorstands vor-

nehmen. die anhörung ist in diesem Falle unverzüglich nachzu-

holen. 

4.  die geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht des Präsi-

diums und seiner Mitglieder sowie die Wirksamkeit von Präsidi-

umsbeschlüssen werden durch die vorstehenden Bestimmungen 

nach abs. 1 bis 3 nicht berührt. 

§ 17 

Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands

1.  Beschlüsse des Vorstands werden in sitzungen (abs. 2) oder im 

umlaufverfahren (abs. 4) gefasst. 

2.  sitzungen des Vorstands werden einberufen und geleitet durch 

den Präsidenten, bei dessen Verhinderung durch den Vizepräsi-

denten, weiter ersatzweise durch das dienstälteste anwesende 

Präsidiumsmitglied, weiter ersatzweise durch das dienstälteste 

Vorstandsmitglied. der Vorstand ist in seinen sitzungen be-

schlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.
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2.  die Bezirksgruppen werden jeweils durch ein vom Vorstand zu 

bestimmendes Vorstandsmitglied geleitet. 

3.  die Bezirksgruppen wählen aus ihrer Mitte einen Vertreter des 

nach abs. 2 bestimmten Vorstandsmitgliedes. der von der Be-

zirksgruppe gewählte Vertreter vertritt den Bezirksgruppenleiter 

bei Verhinderung in der leitung der Bezirksgruppenversammlun-

gen und bei dauernder Verhinderung in Vorstandssitzungen. Für 

die amtsdauer und die Wahl des Vertreters gelten § 18 und die 

Wahlordnung entsprechend. 

§ 20 

Ehrenpräsidenten

die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstands einem 

früheren Präsidenten wegen seiner besonderen Verdienste für den 

Verband den titel eines ehrenpräsidenten verleihen. die Besetzung 

des Präsidiums (§ 12 abs. 1) wird hierdurch nicht berührt. der ehren-

präsident hat die rechte und Pflichten eines ordentlichen Mitglieds. 

er ist von der Beitragspflicht (§ 6) befreit.

§ 21 

geschäftsführung

das Präsidium kann einen oder mehrere geschäftsführer bestellen. 

geschäftsführer nehmen an den sitzungen der organe des Verban-

des beratend teil, sofern diese nichts anderes beschließen.

 § 22 

auflösung des Verbands

1.  der Verband kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung 

aufgelöst werden. die Beschlussfassung über die auflösung ist in 

der einberufung der Mitgliederversammlung anzukündigen. die 

Beschlussfassung bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der 

abgegebenen stimmen durch wenigstens ein Viertel der stimm-

berechtigten Mitglieder.

2.  im Falle der auflösung des Verbands entscheidet die Mitglieder-

versammlung über die Verwendung des nach liquidation verblei-

benden Vermögens.  

4.  Präsidiums- und Vorstandsmitglieder scheiden aus ihrem amt 

aus, wenn

 a. sie ihr amt niederlegen;

 b. nach ablauf ihrer amtszeit eine neuwahl erfolgt ist;

 c. ihre Mitgliedschaft nach § 7 endet;

 d. die anforderung des § 8 abs. 6 nicht erfüllt ist.

  darüber hinaus können Präsidiums- und Vorstandsmitglieder aus 

wichtigem grund vor ablauf ihrer amtszeit durch den Vorstand 

abberufen werden. ein wichtiger grund liegt insbesondere in den 

in § 7 abs. 3 genannten Fällen vor. der abberufungsbeschluss 

bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln sämtlicher gewählten 

Vorstandsmitglieder. stimmenthaltungen und ungültige stimmen 

gelten als stimmen gegen die abberufung. dem organmitglied ist 

vor der Beschlussfassung über sein ausscheiden gelegenheit zur 

anhörung zu geben. 

5.  das abberufene organmitglied kann innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe des ausschlusses die entscheidung der Mitglieder-

versammlung beantragen. der antrag hat innerhalb der vorge-

nannten Frist schriftlich bei der geschäftsstelle einzugehen. 

nach fristgerechtem eingang des antrags beruft das Präsidium 

unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein, 

die nach Maßgabe des § 11 über den ausschluss durch einfache 

Mehrheit entscheidet. dem organmitglied ist auch bei der Mit-

gliederversammlung gelegenheit zur anhörung zu geben.

6.  scheidet ein Mitglied des Präsidiums oder ein weiteres Vor-

standsmitglied vor ablauf der in § 18 abs. 1 bestimmten amts-

zeit aus seinem amt aus, ist durch die nächste Mitgliederver-

sammlung ein nachfolger für die restdauer dieser amtszeit zu 

wählen. Bis zur Wahl eines nachfolgers verringert sich die anzahl 

der Mitglieder des organs um die anzahl der ausgeschiedenen 

Personen. auf ersuchen des Vorstands kann das ausscheidende 

Mitglied bis zur Wahl seines nachfolgers im amt bleiben. 

7. das Weitere regelt die Wahlordnung.

§ 19 

Bezirksgruppen

1.  die Mitglieder des Verbandes können mit Zustimmung des Vor-

standes Bezirksgruppen bilden.
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§ 1 

geltungsbereich

diese Wahlordnung gilt für sämtliche in der Mitgliederversammlung 

vorzunehmenden Personenwahlen. 

§ 2 

geheime und offene Wahl

1.  die Mitgliederversammlung wählt grundsätzlich durch offene 

Wahl. die stimmabgabe erfolgt durch handzeichen.

2.  abweichend von abs. 1 erfolgt eine geheime Wahl nach § 6 durch 

schriftliche stimmabgabe, wenn auf Befragen des Versamm-

lungsleiters mindestens 10 % der anwesenden Mitglieder eine 

solche geheime Wahl verlangen. der Wahlleiter hat die Befragung 

der Mitgliederversammlung nur auf antrag eines oder mehrerer 

anwesender Mitglieder durchzuführen. auf die Frage des Wahllei-

ters erklären sich die eine geheime Wahl verlangenden Mitglieder 

durch handzeichen. 

§ 3 

Wahlleitung

1.  die Wahlleitung erfolgt durch den Versammlungsleiter, sofern 

nicht nach Maßgabe des abs. 2 ein Wahlausschuss zu bilden ist.

2. die Wahlleitung erfolgt durch einen Wahlausschuss, wenn

 a. ein Präsidiums- oder Vorstandsmitglied zu wählen oder

 b.  eine geheime Wahl durchzuführen ist. 

  der Wahlausschuss besteht aus einem Wahlleiter und zwei Beisit-

zern und wird durch die Mitgliederversammlung in offener Wahl 

mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gewählt. Zu 

Mitgliedern des Wahlausschusses können nur anwesende Mit-

glieder gewählt werden, die nicht für die durchzuführende Wahl 

kandidieren. 

§ 4 

getrennte und gemeinsame Wahl

1. in voneinander getrennten Wahlgängen werden gewählt:

 a. der Präsident,

 b. der Vizepräsident,

 c. die weiteren Mitglieder des Präsidiums,

 d.  die weiteren Vorstandsmitglieder (§ 15 abs. 1 b der sat-

zung).

 e. die rechnungsprüfer und stellvertretenden rechnungsprüfer

2.  Bei einer offenen Wahl erfolgt innerhalb der einzelnen Wahlgänge 

für jeden Kandidaten eine getrennte abstimmung. Bei einer ge-

heimen Wahl ist ein einheitlicher stimmzettel nach Maßgabe des 

§ 6 abs. 3 zu verwenden.

§ 5 

ablauf der Wahl

1.  Vor einer jeden Wahl gibt der Wahlleiter das zu besetzende amt 

und die Wahlvorschläge unter Benennung des namens, des Vor-

namens und der Berufsbezeichnung des Vorgeschlagenen be-

kannt. soweit Wahlvorschläge - insbesondere unter Beachtung 

des § 18 abs. 2 und 3 der satzung - noch in der Mitgliederver-

sammlung erhoben werden können, gibt der Wahlleiter den an-

wesenden Mitgliedern gelegenheit zu weiteren Wahlvorschlägen. 

die Wahlvorschläge in der Mitgliederversammlung sind mündlich 

oder schriftlich an den Wahlleiter zu richten, der die Vorschläge 

sammelt und der Mitgliederversammlung sodann in der in satz 1 

genannten Form bekannt gibt. 

2.  nach der abschließenden Bekanntgabe sämtlicher Wahlvorschlä-

ge erfolgt die Wahlabstimmung. gewählt ist, wer die Mehrheit 

der abgegebenen stimmen auf sich vereinigt. 

3.  erhält ein vorgeschlagener Kandidat nicht die erforderliche Mehr-

heit, erfolgt ein zweiter Wahlgang. Vor dem zweiten Wahlgang 

gibt der Wahlleiter den anwesenden Mitgliedern nach Maßgabe 

des abs. 1 erneut gelegenheit zu weiteren Wahlvorschlägen. im 

zweiten Wahlgang sind sodann der oder die Kandidaten gewählt, 

die die meisten der abgegebenen stimmen auf sich vereinigen.

4.  stimmenthaltungen und ungültige stimmen gelten bei jedem 

Wahlgang als nicht abgegebene stimmen.

5.  der Wahlleiter verkündet nach jedem Wahlgang das Wahlergeb-

nis. das Wahlergebnis ist zu protokollieren.

Wahlordnung
Steuerberaterverband Hamburg e.V.
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§ 6 

geheime Wahl

1.  ist nach § 2 abs. 2 eine geheime Wahl durchzuführen, wählt die 

Mitgliederversammlung zuvor nach Maßgabe des § 3 abs. 2 ei-

nen Wahlausschuss.

2.  nach der Bildung des Wahlausschusses erfolgt die geheime Wahl 

nach den Bestimmungen des § 5 mit der Maßgabe, dass für die 

Wahl die vom Verband ausgegebenen stimmzettel zu verwenden 

sind. sind mehrere stimmzettel ausgegeben, bestimmt der Wahl-

ausschuss den zu verwendenden stimmzettel. 

3.  die auszugebenden stimmzettel sind inhaltlich wie folgt zu fas-

sen:

 a.  stehen mehr Kandidaten zur Wahl, als Ämter zu vergeben 

sind, enthält der stimmzettel die Vor- und Zunamen der ein-

zelnen Kandidaten sowie für jeden Kandidaten ein ankreuz-

feld. 

 b.   steht für jedes zu vergebende amt nur ein Kandidat zur Wahl, 

enthält der stimmzettel für jeden Kandidaten die Wah l op tio-

nen „für“ und „gegen“ nebst jeweils einem ankreuzfeld.

  

 Felder für stimmenthaltungen sind nicht erforderlich. 

4.  nach abschluss der stimmabgaben erfolgt die auszählung der 

abgegebenen stimmen durch den Wahlausschuss. enthält der 

stimmzettel mehr namen, als Mandate zu besetzen sind, ist die 

stimmabgabe ungültig. das gleiche gilt für unleserliche stimm-

zettel und stimmabgaben für nicht zur Wahl vorgeschlagene 

Kandidaten. stimmzettel mit nicht richtig geschriebenen namen 

sind gültig, wenn aus ihnen der Wille des abstimmenden und die 

Personenbestimmung eindeutig erkennbar sind. Mehrmals auf-

geführte namen werden nur einmal gezählt. 

§ 7 

ablehnung der Wahl

1.  ein in der Mitgliederversammlung anwesender Kandidat kann 

seine Wahl nur in der Versammlung ablehnen. 

2.  ein nicht in der Mitgliederversammlung anwesender Kandidat 

kann seine Wahl nur innerhalb einer Frist von einem Monat nach 

eingang der Mitteilung über die Wahl ablehnen. 

3.  lehnt ein Kandidat die Wahl in der Mitgliederversammlung ab, 

ist in derselben Versammlung unverzüglich eine ergänzungswahl 

durchzuführen. lehnt ein nichtanwesender Kandidat die Wahl 

nach Beendigung der Mitgliederversammlung ab, ist die ergän-

zungswahl in der nächsten Mitgliederversammlung durchzufüh-

ren. die ergänzungswahl erfolgt nach Maßgabe der satzung und 

der Wahlordnung. 

§ 8 

Weitere Regelungen

soweit die satzung und diese Wahlordnung nichts anderes bestim-

men, werden die weiteren zur Vorbereitung und durchführung der 

Wahlen erforderlichen regelungen und anordnungen in der Mitglie-

derversammlung durch die Wahlleitung (§ 3), außerhalb der Mitglie-

derversammlung durch den Vorstand getroffen. 
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§ 1 

Beitragspflicht

1.  die Mitglieder sind nach § 6 der satzung verpflichtet, einen Bei-

trag an den Verband zu entrichten.

2.  der Beitrag ist ein Jahresbeitrag. Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. 

3.  die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat, in dem die aufnahme 

in den Verband erfolgt und endet mit ablauf des Kalenderjahres, 

in dem die Mitgliedschaft endet. auf jeden beitragspflichtigen 

Monat entfällt ein Zwölftel des Jahresbeitrags.

4.  Fördermitglieder, ehrenmitglieder und ehrenpräsidenten sind 

von der Beitragspflicht befreit.

§ 2 

Festsetzung und Höhe des Beitrags

1.  die höhe sämtlicher Beiträge wird durch die Mitgliederversamm-

lung bestimmt.

2.  die Mitgliederversammlung bestimmt einen regelbeitrag und 

einen ermäßigten Beitrag (§ 3). soweit die satzung oder diese 

Beitragsordnung nicht ausdrücklich eine Befreiung, einen ermä-

ßigten oder einen erhöhten Beitrag vorsehen, ist der regelbeitrag 

zu entrichten.

3.  steuerberatungsgesellschaften, steuerberatersozietäten und 

Partnerschaftsgesellschaften von steuerberatern entrichten den 

zweifachen regelbeitrag, wenn am Beginn des Beitragsjahres 

mehr als zwei Vorstandsmitglieder, geschäftsführer, sozien oder 

Partner vorhanden sind. sind mehr als vier der zuvor genannten 

Personen vorhanden, ist der dreifache regelbeitrag zu entrich-

ten. dieses gilt auch für gesellschaften, die als außerordent-

liches Mitglied aufgenommen werden.

§ 3 

Ermäßigung 

1. einen ermäßigten Beitrag entrichten

 a.  Mitglieder im Jahr ihrer erstmaligen Bestellung zum steuer-

berater und in den nachfolgenden zwei Kalenderjahren;

 b.  jeder Partner, gesellschafter und angestellte eines ordent-

lichen Mitgliedes (§ 3 abs. 2 der satzung);

 c.  Mitglieder, die das 75. lebensjahr vor dem 01.01. des Bei-

tragsjahres vollendet haben.

2.  Mitglieder, die gleichzeitig einem anderen Mitgliedsverband des 

deutschen steuerberaterverband e.V. angehören, zahlen die 

hälfte des gemäß § 2 zu entrichtenden Beitrags.

§ 4 

Fälligkeit, Stundung und Erlass

1.  der Beitrag ist jährlich im Voraus einen Monat nach erhalt der 

Beitragsrechnung fällig.

2.  in härtefällen kann das Präsidium auf antrag die Beitragsschuld 

eines Mitglieds ermäßigen, stunden oder erlassen. der antrag ist 

schriftlich zu begründen und mit den erforderlichen Belegen zu 

versehen.

§ 5 

Beitreibung

Zur sicherung der Beitragspflicht und einer geordneten haushalts-

führung werden rückständige Beiträge nach Mahnung gerichtlich 

beigetrieben.

Beitragsordnung
Steuerberaterverband Hamburg e.V.
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